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Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat 

von Amts wegen am 17.01.2007  

gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 3 JuSchG im vereinfachten Verfahren in der Besetzung: 

 

 

 

Vorsitzende:    

   

 

 

Kirchen u. Religionsgemeinschaften:   

  

  

  

 

Kunst:    

  

 

 

 

einstimmig beschlossen:  Der Videofilm 

 „Deep Throat in Tokio“ 

 (Lauflänge: ca. 70 Minuten), 

 VMP Video Medien Pool, 

 München 

 

 

 

 verbleibt in Teil A der Liste  

 der jugendgefährdenden Medien .
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S a c h v e r h a l t 

 

Durch Indizierungsentscheidung Nr. 1283 (V) vom 11.2.1982, bekannt gemacht im Bundes-

anzeiger Nr. 36 vom 23.2.1982, wurde der Videofilm „Deep Throat in Tokio“ (Lauflänge: ca. 

70 Minuten) in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen. 

 

Gemäß § 21 Abs. 5 Nr. 3 JuSchG wird die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

auf Veranlassung der Vorsitzenden von Amts wegen tätig, wenn die Aufnahme in die Liste 

nach § 18 Abs. 7 JuSchG wirkungslos wird und die Voraussetzungen für eine Aufnahme in 

die Liste weiterhin vorliegen. 

 

Die Verfahrensbeteiligte konnte nicht form- und fristgerecht über die Absicht der Bundes-

prüfstelle, im vereinfachten Verfahren gem. § 23 Abs. 1 JuSchG zu entscheiden, unterrichtet 

werden. Die Zustellung an die einzig bekannte Adresse scheiterte, da der Adressat dort nicht 

zu ermitteln war. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Prüfakte 

und auf den des Videofilmes Bezug genommen. Die Mitglieder des 3er-Gremiums haben sich 

den Videofilm in voller Länge und bei normaler Laufgeschwindigkeit angesehen und die Ent-

scheidung sowie die Entscheidungsbegründung in vorliegender Fassung einstimmig beschlos-

sen und gebilligt. 

 

 

G r ü n d e 

 

Der Videofilm „Deep Throat in Tokio“, VMP Video Medien Pool, München, hat in der Liste 

der jugendgefährdenden Medien zu verbleiben und wird daher folgeindiziert.  

 

Sein Inhalt ist offensichtlich geeignet (§ 23 Abs. 1 JuSchG), Kinder und Jugendliche sozial-

ethisch zu desorientieren, wie das Tatbestandsmerkmal „Gefährdung der Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-

schaftsfähigen Persönlichkeit“ in § 18 Abs. 1 Satz 1 JuSchG nach ständiger Spruchpraxis der 

Bundesprüfstelle sowie höchstrichterlicher Rechtsprechung auszulegen ist. 

 

Nach § 18 Abs. 1 Satz 2 JuSchG sind Medien u.a. dann jugendgefährdend, wenn sie unsittlich 

sind, verrohend wirken, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizen. 

 

Ein Medium ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unsittlich, wenn es nach Inhalt und 

Ausdruck objektiv geeignet ist, in sexueller Hinsicht das Scham- und Sittlichkeitsgefühl gröb-

lich zu verletzen (BVerwGE 25, 318 (320)). Das Tatbestandsmerkmal „unsittlich“ kann daher 

schon dann erfüllt sein, wenn Menschen nackt dargestellt werden und weitere Umstände hin-

zutreten (Löffler/Ricker, Handbuch des Presserechts, 4. Aufl. 2000, 60. Kapitel Rn. 8; Scholz, 

Jugendschutz, 3. Aufl. 1999, S. 50, mit zahlreichen Beispielen für besondere Umstände; Stef-

fen, Jugendmedienschutz aus Sicht des Sachverständigen, in: Jugendschutz und Medien, 

Schriftenreihe, Universität Köln, Band 43, S. 44f.). 

Die Literatur zählt in Übereinstimmung mit der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle zu den für 

eine Unsittlichkeit hinzutretenden weiteren Umständen z.B. Darstellungen, die Promiskuität, 

Gruppensex oder Prostitution verherrlichen, die Frauen und auch Männer als jederzeit verfüg-

bare Lust- und Sexualobjekte erscheinen lassen, oder aus anderen Gründen als entwürdigend 

erscheinen (Ukrow, Jugendschutzrecht, 2004, Rn. 276). 



 3 

Nach ständiger Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ist die Möglichkeit einer sittlichen Gefähr-

dung weiterhin dann anzunehmen, wenn zu befürchten ist, dass durch den Konsum des Medi-

ums das sittliche Verhalten des Kindes oder Jugendlichen im Denken, Fühlen, Reden oder 

Handeln von dem im Grundgesetz und im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG/SGB VIII) 

formulierten Normen der Erziehung wesentlich abweicht. Wissenschaftliche Literatur fasst 

diese Ansicht allgemein so zusammen: 

 

„Das Erziehungsziel ist in unserer pluralistischen Gesellschaft vor allem dem Grund-

gesetz, insbesondere der Menschenwürde und den Grundrechten, aber auch den mit 

dem Grundgesetz übereinstimmenden pädagogischen Erkenntnissen und Wertmaßstä-

ben, über die in der Gesellschaft Konsens besteht, zu entnehmen“ (Scholz, Jugend-

schutz, 3.Aufl. 1999, S. 48). 

 

„Eines der Erziehungsziele ist die Integration der Sexualität in die Gesamtpersönlich-

keit des Menschen. Kinder und Jugendliche brauchen Hilfestellung und Orientierung, 

um ihre sexuelle Identität zu finden, um Sexualität als bereichernd und lustvoll zu er-

leben, um bindungsfähig zu werden, um überkommene Rollenvorstellungen zu über-

winden, um urteilsfähig zu werden und verantwortungsbewusst zu handeln“ (Vgl. An-

tonius Janzing: Sexualpädagogik, in: Handbuch des Kinder- und Jugendschutzes, 

Grundlagen-Kontexte-Arbeitsfelder, S. 337). 

 

Diese Grundsätze und die Spruchpraxis der Bundesprüfstelle sind durch die Rechtsprechung 

bestätigt worden. So hat das OVG Münster (Urteil v. 05.12.2003, Az. 20 A 5599/98, S. 11 ff) 

dazu folgendes ausgeführt: 

 

"Das Zwölfergremium verbindet (...) die im Katalog des § 1 Abs. 1 Satz 2 GjSM 

[nunmehr § 18 Abs. 1 Satz 2 JuSchG] beispielhaft genannten "unsittlichen" Medien 

mit dem Verständnis der Voraussetzungen des Grundtatbestandes [§ 18 Abs. 1 Satz 1 

JuSchG, vormals § 1 Abs. 1 Satz 1 GjSM] und geht davon aus, dass ein Gefährdungs-

potential insbesondere zu bejahen ist, wenn Kinder oder Jugendliche durch unsittliche 

Inhalte eines Mediums sozialethisch desorientiert werden können. Dieser Ansatz ist 

nicht zu beanstanden. Da Kinder und Jugendliche ihre Sexualität entwickeln müssen, 

dabei auf Orientierungspunkte zurückgreifen und somit durch äußere Einflüsse steuer-

bar sind, kann all jenen Medien eine jugendgefährdende Wirkung zuzusprechen sein, 

deren Inhalt gesellschaftlich anerkannten sittlichen Normen eklatant zuwiderläuft. 

Denn mit dem Begriff der Gefährdung verlangt [das Gesetz] keine konkrete oder gar 

nachweisbare Wirkung im Einzelfall; eine Gefährdung ist vielmehr schon dann zu be-

jahen, wenn eine nicht zu vernachlässigende Wahrscheinlichkeit angenommen werden 

darf, dass überhaupt Kinder und/oder Jugendliche durch die dargestellten Inhalte be-

einflusst werden können.(...) Das Maß der Gefährdung variiert dabei vor allem auf-

grund der Kriterien, die die Unsittlichkeit begründen; als qualifizierend sind insbeson-

dere die vom Zwölfergremium (...) genannten Merkmale anzuerkennen, wie etwa: 

Verherrlichung von Promiskuität, Gruppensex oder Prostitution, Präsentation von 

Menschen als jederzeit verfügbare Lust- und Sexualobjekte, Gewaltanwendungen oder 

sonst entwürdigende Darstellungen." 

 

 

Insbesondere die Verknüpfung von Sexualität und Gewalt, die in dem verfahrensgegenständ-

lichen Videofilm in hohem Maße stattfindet, ist nach Auffassung des 3er-Gremiums als ju-

gendgefährdend anzusehen.  
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Zur Begründung verweist das Gremium auf die in der Indizierungsentscheidung benannten 

Gründe, welche auch unter heutigen Gesichtspunkten eine Jugendgefährdung begründen. Die 

Indizierungsentscheidung Nr. 1283(V) vom 11.02.1982, bekannt gemacht im BAnz. Nr. 36 

vom 23.02.1982, wird hiermit zum Gegenstand dieser Entscheidung gemacht und der Ent-

scheidung im Anhang beigefügt.  

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  

 

Gegen die Entscheidung des 3er-Gremiums im vereinfachten Verfahren ist vor einer Klageer-

hebung zunächst innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung die Entscheidung 

des 12er-Gremiums der Bundesprüfstelle zu beantragen.  

Eine Anfechtungsklage gegen diese abschließende Entscheidung kann sodann innerhalb eines 

Monats ab Zustellung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim Verwaltungsge-

richt Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln, erhoben werden. Die Klage ist gegen die Bundes-

republik Deutschland, vertreten durch die Bundesprüfstelle zu richten (§§ 25 Abs. 1, 2, 4 

JuSchG; 42 VwGO). Sie hat keine aufschiebende Wirkung. 
 

 

                                                         

 


